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Heimentgelte für die Dauer der Kurzzeitpflege ab dem 01.01.2023 
für das Wichernhaus  

ERLÄUTERUNGEN 

Der gesetzliche Anspruch auf Leistungen der Kurzzeitpflege nach SGB XI ist auf acht Wochen (bei Umwidmung der 
Verhinderungspflege) und einen Gesamtbetrag von 1774 € (3386 € bei Umwidmung der Verhinderungspflege) pro Kalenderjahr für 
die pflegebedingten Aufwendungen (Pflegesatz und Ausbildungsvergütung) beschränkt. Sie muss im Vorhinein bei der Pflegekasse 
beantragt werden. 

Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investition (Eigenanteil) sind von Ihnen selbst zu tragen. Privatversicherte erhalten i.d.R. 
die komplette Rechnung (Gesamtentgelt) zum Einreichen bei der Pflegekasse. 

 
Ohne PG/PG 1:  kein Anspruch auf Kurzzeitpflege *** 

** Wurden im laufenden Kalenderjahr bereits Leistungen der Kurzzeitpflege in Anspruch genommen, vermindert sich der Betrag von 
1774 Euro entsprechend. Zusätzlich zum Anteil der Pflegekasse kann der Entlastungsbetrag nach §45b SGB XI in Höhe von bis zu 
125 Euro für die Pflegegrade 1 bis 5 in Anspruch genommen werden. Nehmen Sie zur Klärung Kontakt mit Ihrer Pflegekasse auf.  

*** Bei fehlender Pflegebedürftigkeit (kein Pflegegrad und Pflegegrad 1) kann die Übernahme der Kurzzeitpflegekosten nach §39c 
SGBV bis zu einem Betrag von 1.612,00 € pro Jahr durch die Krankenkasse erfolgen, sofern eine schwere Erkrankung oder eine 
akute Verschlimmerung einer bestehenden Krankheit besteht oder einzutreten droht und ein entsprechender Antrag genehmigt ist. 
Die Leistungen nach §39c SGB V werden gemäß der Vereinbarung mit den Landesverbänden der Krankenkassen mit unserer 
Einrichtung vom 13.07.2018 mit dem aktuellen Vergütungssatz des Pflegegrades 3 (einschl. ARB) abgerechnet.  
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Heimentgelte Kurzzeitpflege solitär ab 01.01.2023 

Wichernhaus 
 

 
Pflegebedingte 
Aufwendungen Eigenanteil  

  
   

 

Pflege- 
satz 

Ausbildungs- 
refinan-
zierungs-
betrag 

Unter- 
kunft 

Verpfle- 
gung 

Z
im

m
er

ar
t 

Investitions
- kosten 

Gesamt-
entgelt 
(täglich) 

Tage der 
Kurzzeit-

pflege 
* 

Gesamt-
entgelt 

Gesamttage 
Leistungs- 
anspruch  

Anteil Pflege-
versicherung 

** 

Eigenanteil 
für die Tage 

des Leistungs-
anspruches  

ohne 
Pflegegrad 

45,04 € 5,52 € 22,75 € 13,04 € 

Einzel-
zimmer 

14,31 € 100,66 € -    

Doppel-
zimmer 

8,55 € 94,90 €     

Pflegegrad 1 84,78 € 5,52 € 22,75€ 13,04 € 

Einzel-
zimmer 

14,31 € 
 

140,40 € 28 Tage 3931,20 €  -- 3931,20 € 

Doppel-
zimmer 

8,55 € 
 

134,64 € 
28 Tage 3769,92 € -- 3769,92 € 

Pflegegrad 2-5 84,78 € 5,52 € 22,75€ 13,04 € 

Einzel-
zimmer 

14,31 € 
 

140,40 € 20 Tage 2808,00 € -1774,00 € 1034,00 € 

Doppel-
zimmer 

8,55 € 
 

134,64 € 20 Tage 2692,80 € -1774,00 € 918,80 € 

 

** zuzüglich einsetzbarer Entlastungsbetrag für Pflegegrade 1-5 

 
 
 
 
 


